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Ich kann dich da auch ganz beruhigen. Die Nichtbewährung kann nur während der Probezeit an
einer staatlichen Schule festgestellt werden. Wie schon geschrieben wurde, besucht dich dein
Chef/deine Chefin angekündigt zu Revisionsstunden. Natürlich wird darüber hinaus geschaut,
wie du dich im Allgemeinen so anstellst. Dann wird ein Gutachten verfasst, dass mit
verschiedenen "Noten" wie "bewährt", "Bewährung muss noch festgestellt werden" (Probezeit
verlängert) oder "nicht bewährt" enden kann. Da du diesen ganzen Prozess nicht durchlaufen
hast, brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen.
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